

Die Anwendung der Kriterien aus dem „Morgenbesser“

Urteil für die Gleichwertigkeitsprüfung in Deutschland

1. Was wurde vom EuGH im Fall Morgenbesser entschieden?

Wir erinnern uns: eine französische Juristin, die die Maîtrise en Droit erworben hat und in Italien ihren Wohnsitz hatte, wollte in das Register der „Praticanti“ aufgenommen werden, um später als „Avvocati“ arbeiten zu können. 

Der Gerichtshof hat am 13.11.2003 entschieden, dass im Falle der Ergreifung des Anwaltsberufes ein Mitgliedsstaat eine vergleichende Prüfung der Diplome unter Berücksichtigung der festgestellten Unterschiede zwischen den betroffenen nationalen Rechtsordnungen vornehmen muss. 

Das Gemeinschaftsrecht erlaubt es nicht, den Inhaber eines in einem anderen Mitgliedsstaat erworbenen Diploms der Rechtswissenschaft nur deshalb nicht in das Register für die praktische Ausbildungszeit als Anwalt einzutragen, weil es sich nicht um ein von der Universität des Aufnahmestaates verliehenes anerkanntes Diplom der Rechtswissenschaft handelt. 

2. Der Vorbereitungsdienst in Deutschland

In Deutschland legt ein Student der Rechtswissenschaft das erste Staatsexamen ab. Es handelt sich um ein Examen des Staates und nicht um eine Universitätsprüfung. Mit diesem ersten Staatsexamen hat er das Recht, den sog. Vorbereitungsdienst, das Rechtsreferendariat, anzutreten. Der juristische Vorbereitungsdienst dauert 2 Jahre in Deutschland. Am Ende wird ein zweites Staatsexamen abgelegt. Dieses zweite Staatsexamen berechtigt den Juristen zur Ergreifung aller juristischen Berufe. Er kann mit dem zweiten Staatsexamen Richter wie auch Rechtsanwalt werden. Die Voraussetzungen sind im Deutschen Richtergesetz normiert. 

3. Handhabung der Gleichwertigkeitsprüfung in Deutschland

a)

In Deutschland sind die einzelnen Bundesländer für den Vorbereitungsdienst zuständig. Die Bundesländer in Deutschland haben sich auf gemeinsame Voraussetzungen geeinigt, wie die Gleichwertigkeitsprüfung der Diplome stattfinden soll. 

b)

Unter Gleichwertigkeitsprüfung ist zu verstehen, dass entsprechend des Urteils des Europäischen Gerichtshofes, verglichen wird, ob das in der Europäischen Union erworbene juristische Diplom mit der deutschen nationalen Rechtsordnung in Einklang zu bringen ist. 

c)

Ihnen allen liegen die Voraussetzungen in deutscher Sprache vor. Ich trage sie jetzt langsam vor und bitte die Übersetzer um möglichst genaue Übersetzung. 

4. Die formellen Voraussetzungen für die Gleichwertigkeitsprüfung

Die zuständige Behörde in Deutschland tritt in eine solche Prüfung erst ein, wenn die formellen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Diese lauten:

1. 

Der Bewerber muss eine Staatsangehörigkeit aus einem Mitgliedsstaat der EU oder eines anderen Vertragsstaates des EWR-Abkommens bzw. der Schweiz besitzen

2. 

Er muss ein rechtswissenschaftliches Universitäts- oder Staatsdiplom vorlegen, das im EU bzw. EWR-Ausland oder in der Schweiz erworben wurde. 

Dieses Diplom muss ihm in seinem eigenen Land, wo er das Diplom erworben hat, die Rechtsanwaltsausbildung eröffnen, ohne dass er bereits als Anwalt tätig ist bzw. in der Anwaltsliste seines Herkunftsstaates eingetragen ist. 

3. Es findet eine zweistufige Gleichwertigkeitsprüfung in jedem deutschen Bundes-

    land statt. 

Erste Stufe: Prüfung der Diplome und sonstiger Nachweise

Der Bewerber muss sein Diplom, die Prüfungszeugnisse und sämtliche Befähigungsnachweise, die den Hergang seiner Ausbildung im Herkunftsstaat belegen, einreichen. 

Aufgrund dieser Nachweise ist von der deutschen Behörde festzustellen:

- welche Kernbereiche des deutschen Zivilrechts einschl. des Verfahrensrechts,

- welche Kernbereiche des deutschen Strafrechts einschl. des Verfahrensrechts,

- welche Kernbereiche des deutschen öffentlichen Rechts einschl. des Verfahrens-

  rechts auf dem Niveau der Ersten Juristischen Staatsprüfung in Deutschland be-

  reits nachgewiesen sind.

Zweite Stufe: Ergänzende Eignungsprüfung

Stellt die Behörde fest, dass in den 3 genannten Bereichen keine hinreichenden Kenntnisse bestehen, bittet sie den Bewerber um eine ergänze Eignungsprüfung. 

Die Eignungsprüfung beinhaltet:

Es sind Klausuren zu schreiben im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und im Verwaltungsrecht. Zudem werden Grundzüge im Europarecht geprüft. Wieviele Klausuren im einzelnen zu schreiben sind, legt die Behörde vorher fest. Wenn z.B. das französische Zivilrecht dem deutschen Zivilrecht ähnlich ist, muss in diesem Bereich keine Klausur mehr geschrieben werden. Es kann jedoch angeordnet werden, dass 3 Klausuren geschrieben werden müssen und zwar im Zivil-, Straf- und im Öffentlichen Recht. Die Hälfte der zu fertigenden Klausuren muss mindestens mit einem „ausreichend“ bestanden sein. Das bedeutet, dass das Bestehen von 2 Klausuren, von 3, ausreicht. Für den Fall, dass nur eine Klausur angeordnet wurde, muss diese bestanden sein. Eine mündliche Prüfung erfolgt nicht. Im Falle des Bestehens der Eignungsprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

Für den Fall, dass eine Eignungsprüfung nicht abzulegen ist, weil das im Herkunftsland erworbene Diplom den Inhalten der Grundzüge der 3 Rechtsgebiete im deutschen Recht entspricht, wird ebenfalls eine Bescheinigung ausgestellt. 

5. Ein Kandidat aus Polen besteht im August 2006 die Eignungsprüfung. 

Der einzige Kandidat, der in Berlin/Brandenburg den Zugang zum deutschen Vorbereitungsdienst erworben hat, ist ein Pole. 

Er hatte an der Universität in Poznan deutsches Recht studiert und absolvierte auch ein Auslandssemester an der Europauniversität in Frankfurt/Oder. Er hat in Polen beide juristische Staatsexamen abgelegt, so dass er in Polen die Ausbildung zum Rechtsanwalt hätte beginnen können. 

Er hat 3 Klausuren bestanden, die er in den Rechtsgebieten Zivil-, Straf- und Öffentliches Recht geschrieben hat. Die Justizministerin des Landes Berlin und die Justizministerin des Landes Brandenburg haben dem polnischen Staatsangehörigen zum Bestehen der Prüfung gratuliert. Er befindet sich nunmehr im juristischen Referendardienst in Deutschland. 

6. Bevorstehende Gesetzesänderung

Die Bundesregierung in Deutschland beabsichtigt, einen neuen Paragraphen in das Deutsche Richtergesetz aufzunehmen. Es handelt sich um den § 112 a. Die Anhörungen sollen im Januar abgeschlossen werden und das Gesetz soll im nächsten Frühjahr in Kraft treten. Gegenstand des Gesetzes wird das sein, was ich Ihnen vorgetragen habe. Die Bundesländer haben sich auf die formellen Voraussetzungen und die beiden Stufen der Durchführung der Gleichwertigkeitsprüfung geeinigt. 

Der zuständige Referent in unserem Landesjustizministerium hat mir mitgeteilt, dass er gerne Ihre Anregungen aus den europäischen Ländern entgegennimmt. Ich freue mich daher jetzt auf eine spannende Diskussion. 
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